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73. Stück                                           Ausgegeben am 02.04.2020                         Studienjahr 2019/2020 

 
 
109. Änderung der Geschäftsordnung des Senats 
 
Der Senat der Montanuniversität Leoben hat gemäß Abschnitt III. Punkt 1 des Satzungsteils Einsetzung 
und Geschäftsführung von Kollegialorganen der Satzung der Montanuniversität Leoben am 29. März 
2020 folgende Änderungen der Geschäftsordnung des Senats, MBl. 12. Stück 2003/2004,  
Nr. 1, geändert durch den Beschluss MBl. 29. Stück 2009/2010, beschlossen: 
 

1. In § 2 werden folgende Abs. 2a und 2b eingefügt: 

„2a) Ist die physische Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder bei einer Sitzung des Senats nicht 
möglich, kann der Senatsvorsitzende in Krisenfällen verfügen, dass diese Mitglieder unter 
Verwendung von Videokonferenzsystemen an der Sitzung teilnehmen. Im Fall der 
Sitzungsteilnahme mittels Videokonferenzsystem gelten diese einzelnen Mitglieder als persönlich 
anwesend im Sinne des Abs. 2. 

2b) Der Senatsvorsitzende kann verfügen, dass in Krisenfällen eine Senatssitzung zur Gänze unter 
Verwendung von Videokonferenzsystemen abgewickelt wird. In diesem Fall gilt der Senat als 
beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder oder deren 
Vertreter an der Videokonferenz teilnimmt.“ 

 

2. In § 7 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„3a) In den Fällen des § 2 Abs. 2b ist das Protokoll den Mitgliedern des Senats in elektronischer Form 
zur Einsichtnahme für die Dauer von zwei Wochen zu übermitteln.“ 

 

3. Dem Text des bisherigen § 8 wird die Absatzbezeichnung „1)“ vorangestellt und folgender Abs. 2 
angefügt: 

„2) § 2 Abs. 2a und 2b Sowie § 7 Abs. 3a in der Fassung der Kundmachung im Mitteilungsblatt  
73. Stück 2019/2020, Nr. 109, treten am 30. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2020 
außer Kraft.“ 

 
Leoben, 29. März 2020 
 

Für den Senat: 
Der Vorsitzende des Senats: 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Mitterer 
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